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Persönliche Ebene (eigene Einstellungen, •	
Werte, Überzeugungen)
Zwischenmenschliche Ebene (Verhalten •	
anderen gegenüber)
Kulturelle Ebene (Werte und Normen eines •	
sozialen Gebildes)
Institutionelle Ebene (Gesetze, Gewohnhei-•	
ten, Traditionen und Praktiken).

 Das Apartheid-System in Südafrika 
stellte eine institutionalisierte Form des Rassis-
mus und der rassistischen Diskriminierung dar, 
da Apartheid-Gesetze Schwarze von Weißen 
isoliert haben.  Was man wissen sollte

 Rassendiskriminierung: Das UNO-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung (ICERD) aus dem 
Jahr 1965 enthält eine umfassende, rechtliche 
Definition von Rassendiskriminierung, die als 
Basis für zahlreiche andere Definitionen und 
Instrumente der Diskriminierung dient. 

„In diesem Übereinkommen bezeichnet 
der Ausdruck ‚Rassendiskriminierung’ 
jede auf der ‚Rasse’, der Hautfarbe, der 
Abstammung, dem nationalen Ursprung 
oder dem Volkstum beruhende Unterschei-
dung, Ausschließung, Beschränkung oder 
Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge 
hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes 
Anerkennen, Genießen oder Ausüben 
von Menschenrechten und Grundfreihei-
ten im politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen, kulturellen oder jedem sonstigen 
Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt 
oder beeinträchtigt wird.“
Art. 1, ICERD.

Mit der Erarbeitung dieses Übereinkommens  
( Internationale Standards, Umsetzung und 
Überwachung) reagierte die UNO-Generalver-
sammlung auf den Antisemitismus, dessen 

Auswüchse speziell im Zweiten Weltkrieg auf 
dem Gebiet des Dritten Reichs und seiner Sa-
tellitenstaaten die Welt nachhaltig schockiert 
hatten. 

„Rassengewalt“ ist eine besonders schwerwie-
gende Auswirkung von Rassismus, bestehend 
aus einer bestimmten Handlung – Gewalt oder 
Belästigung – gegenüber einer Einzelperson 
oder einer Gruppe aufgrund von „Rasse“, Haut-
farbe, Herkunft oder nationaler/ethnischer Zu-
gehörigkeit. Die Bewertung dieser Gruppe als 
Bedrohung ist ein bedeutender Teil des sozia-
len und politischen Umfelds, in dem Gewaltak-
te basierend auf Rassenhass geschehen.
Rassismus und rassistisch motivierte Gewalt 
sind durch eine Vielzahl von Nachrichten 
auf der ganzen Welt bekannt. Aus den USA 
etwa sind die „Rassenunruhen“ aufgrund des 
Rodney-King-Urteils und die Kontroversen um 
den Prozess gegen O. J. Simpson bekannt.

In den letzten Jahrzehnten wurde im Kampf 
gegen Rassismus und Rassendiskriminierung 
ein breiteres Verständnis des Rassismusbe-
griffes entwickelt. Dies schließt die Erkennt-
nis, dass alle Gesellschaften davon betroffen 
und dadurch behindert sind, mit ein. Die in-
ternationale Gemeinschaft verpflichtete sich, 
die Grundursachen von Rassismus zu ermit-
teln und die entsprechenden Reformen ein-
zuleiten, um dem Ausbruch von Konflikten 
aufgrund von Rassismus und rassistischer 
Diskriminierung vorzubeugen. Leider existie-
ren diese Theorien und Praktiken trotz aller 
Bemühungen, sie auszulöschen weiter, ge-
winnen AnhängerInnen und nehmen immer 
neue Formen an, wie etwa die grausamen 
„ethnischen Säuberungen“, bekannt aus den 
Konflikten im ehemaligen Jugoslawien, in 
Darfur im Sudan und Ruanda, um nur die be-
kanntesten Beispiele zu nennen.
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Fremdenfeindlichkeit
(Xenophobie)
Ist die Fremdenfeindlichkeit oder Xenopho-
bie einmal als Angst vor dem Fremden oder 
fremden Ländern definiert, so bezeichnet sie 
auch die Einstellungen, Vorurteile und Ver-
haltensweisen, die Personen zurückweisen, 
ausschließen und oft auch herabwürdigen. 
Es wird von der Auffassung ausgegangen, 
dass diese AußenseiterInnen oder Fremde in 
der Gemeinschaft, der Gesellschaft, der na-
tionalen Identität sind. Mit anderen Worten 
bezeichnet Xenophobie ein Gefühl, welches 
auf nicht rationalen Vorstellungen und Ideen 
gründet, und zu einem stark vereinfachten 
„Gut-Böse-Szenario“ führt. Fremdenfeind-
lichkeit ist eine Einstellung oder Überzeu-
gung. Deshalb werden nur Manifestationen 
von Fremdenhass in Form von diskriminie-
rendem Verhalten vom nationalen und inter-
nationalen Recht sanktioniert.
Die Unterscheidung zwischen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit ist rechtlich nicht 
von Bedeutung, auch ihre Auswirkungen auf 
die Opfer sind meist dieselben. Menschen 
werden ihres Potenzials und ihrer Möglich-
keiten, ihre Pläne und Träume zu verfolgen, 
beraubt. Ihr Selbstwertgefühl wird zutiefst 
verletzt und in Millionen von Fällen kosten 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Leben. 
Besonders schwer sind die Auswirkungen 
von Rassismus und „Rassendiskriminierung“ 
auf Kinder. Als ZeugInnen oder direkt Betrof-
fene von Rassismus sind sie starken Angstge-
fühlen und Verstörung ausgesetzt. Rassismus 
ruft Ängste hervor, die das Selbstvertrauen 
eines Kindes und das Vertrauen in andere 
Personen zerstören. Wenn ein Kind selbst 
Opfer von Rassismus geworden ist, öffnen 
diese Ängste die Tür für rassistische Unter-
töne, Aussagen und Stereotypen und haben 
Einfluss darauf, wie es über sich und seine 
Gruppe denkt.

In einer UNO-Podiumsdiskussion in 
New York, in der die Auswirkungen von 
Rassismus auf Kinder diskutiert wurden, 
erzählte eine Frau aus dem Kongo den 
Anwesenden über ihre ersten Erfahrun-
gen mit Rassismus. Dieser widerfuhr ihr 
noch vor der Geburt, als die Kranken-
schwester sich weigerte, bei der schwie-
rigen Geburt zu helfen, da ihre Mutter 
aus einem anderen Teil des Landes kam. 
Während sie aufwuchs, lernte sie sehr 
schnell, dass ihre Familienverhältnisse 
– das Volk, von dem sie kam, die Spra-
che, die sie sprach, die Region, in der sie 
lebte – jeden Aspekt ihres Lebens beein-
flussten und dass sie sich nutzlos, unsi-
cher und unfähig fühlte, und das vom 
Beginn ihrer Kindheit an. 

Verwandte Formen: 
Intoleranz und Vorurteile
Intoleranz: Die Penn State University erklärt 
in ihrer Grundsatzerklärung, dass Intole-
ranz „eine Einstellung, ein Gefühl oder eine 
Überzeugung sei, durch die ein Individuum 
seine Geringschätzung anderer Individuen 
oder Gruppen basierend auf Merkmalen wie 
„Rasse“, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Ge-
schlecht, sexueller Orientierung oder politi-
scher oder religiöser Überzeugung zeigt“.
Vorurteil: Die klassische Definition stammt 
vom bekannten Harvard-Psychologen Gordon 
Allport: „Ein Vorurteil ist eine Antipathie, die 
auf einer falschen und unflexiblen Generalisie-
rung basiert; es kann gefühlt oder ausgedrückt 
werden; es kann gegen eine Gruppe oder eine 
Einzelperson gerichtet sein.“
Beide Begriffe können als Motivation für jeg-
liche Art diskriminierender Handlungen be-
zeichnet werden. Intoleranz und Vorurteile 
werden oft als Ursache und Ausgangspunkt 
für andere, „speziellere“ Verhaltensweisen 
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wie Rassismus und Fremdenhass betrachtet.
Der Ansatz des ethnischen Vorurteils ist erst 
vor kurzem entstanden und beschreibt das 
kulturelle Überlegenheitsgefühl einer Gruppe 
gegenüber einer anderen. Im europäischen 
Zusammenhang können als Beispiele etwa 
antitürkische, antipolnische oder antirussi-
sche Vorurteile genannt werden. Sobald ty-
pische kulturelle oder religiöse Eigenschaften 
einer bestimmten Gruppe attackiert werden, 
haben diese Vorurteile starke Ähnlichkeit mit 
„kulturellem Rassismus“. 

Diese beiden Phänomene, Vorurteile und Into-
leranz, sind am schwersten zu benennen und 
zu bekämpfen. Warum? Vorurteile sind oft 
nicht gleich erkennbar, da sie im Laufe der Zeit 
anerzogen oder erlernt werden. Dabei kann es 
schwierig sein, zwischen Erziehung zu selbst-
bestimmtem Denken und Erziehung zu vorur-
teilsbehaftetem Denken oder Indoktrinierung 
zu unterscheiden.

Auch der Begriff der Toleranz schafft Probleme. 
Toleranz ist nicht als Duldung der/des anderen, 
sondern als deren/dessen gleichberechtigtes 
Anerkennen zu verstehen. Wie weit muss man 
aber Intoleranz gegenüber tolerant sein? Es ist 
wichtig zu wissen, dass man intolerantes Ver-
halten nicht dulden und schon gar nicht tolerie-
ren muss. Intoleranz soll man mit Zivilcourage 
begegnen, was bedeutet, dass man sich von 
Diskriminierung aufgrund von intolerantem 
Verhalten abgrenzen und dagegen nach seinen/
ihren Möglichkeiten auftreten muss. 

Sensible Fragen
Wer entscheidet, wie weit Toleranz ge-•	
hen darf?
Gibt es bereits anerkannte Normen •	
oder Standards zur Unterscheidung 
von Toleranz und Intoleranz? Wenn 
nein, kann man diese überhaupt auf-
stellen?
Gibt es regionale oder kulturelle Un-•	
terschiede in der Auffassung solcher 
Normen?

Die im internationalen System der Menschen-
rechte entwickelten Grenzwerte und Stan-
dards stellen ein Mindestmaß dar.

Niemand wird als RassistIn geboren, 
sondern entwickelt sich erst im Laufe 
des Lebens dazu. Wer sich der Angst 
vor Fremdem nicht stellt, ignoriert sie. 
Ignoranz ist somit eine elementare Ur-
sache von Rassismus. Der frühere UNO-
Generalsekretär Kofi Annan sagte aus 
Anlass des Internationalen Tages zur 
Beseitigung von Rassendiskriminierung 
am 21. März 1999: „Ignoranz und Vor-
urteile sind die Diener der Propaganda ... 
Unsere Mission ist, Ignoranz mit Wissen, 
Fanatismus mit Toleranz und Isolation 
mit den ausgestreckten Händen der Groß-
zügigkeit zu begegnen. Rassismus kann, 
wird und muss besiegt werden.“

„Sollten wir eines Morgens aufwachen und herausfinden, dass alle 
Menschen derselben ‚Rasse’ und derselben Hautfarbe angehören und 

denselben Ursprung haben, dann hätten wir spätestens zu Mittag 
andere Gründe für Vorurteile gefunden.“ (Übersetzung)

George Aitken
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Internationale Standards
Die durch die Erfahrungen der Sklaverei, des 
Kolonialismus und des Zweiten Weltkriegs ge-
lernten Lektionen führten zur Aufnahme des 
Prinzips der Anti-Diskriminierung in zahlrei-
che nationale Verfassungen und internationa-
le Verträge. Der wohl wichtigste internationale 
Vertrag zu Rassendiskriminierung ist das UNO-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung vom 21. Dezem-
ber 1965. Es basiert auf den Prinzipien der 
Würde und Gleichberechtigung und verurteilt 
jegliche Form der Rassendiskriminierung. Au-
ßerdem werden die Staaten angewiesen, alle 
angemessenen Maßnahmen zur Eliminierung 
von Rassendiskriminierung zu setzen. Das 
Übereinkommen erwies sich als maßgebliches 
Werkzeug zur Bekämpfung von Rassendiskri-
minierung und wurde bislang von 173 Staaten 
ratifiziert (Stand: 1. Juli 2008).
Verpflichtungen in Bezug auf das Prinzip der 
Nicht-Diskriminierung müssen auf verschiede-
nen Ebenen von Staaten, der Privatwirtschaft 
und in manchen Fällen auch von Individuen 
beachtet werden. Das fundamentale Prinzip 
der Nicht-Diskriminierung garantiert Indivi-
duen ein bestimmtes „Verhalten“ der Staa-
ten und ihrer Behörden. Daher besteht für 
die Staaten die Verpflichtung, das Prinzip der 
Nicht-Diskriminierung zu respektieren, zu 
schützen und zu verwirklichen:
Verpflichtung zur Achtung: Es ist Staaten ver-
boten, gegen anerkannte Rechte und Grund-
freiheiten zu verstoßen. Staaten haben somit 
die Verpflichtung, die Rechte ihrer BürgerIn-
nen zu achten und nur dann in diese einzu-
greifen, wenn es dafür einen ausdrücklichen 
und legitimen Grund gibt. Das bedeutet, dass 
Staaten die Gleichwertigkeit von Individuen 
respektieren müssen und rassistische oder 
diskriminierende Organisationen weder finan-
ziell unterstützen noch tolerieren dürfen.
Verpflichtung zum Schutz: Staaten müssen 
alle Menschen vor einer Verletzung ihrer 

Rechte schützen. In Bezug auf Diskriminie-
rung bedeutet das auch, dass der Staat aktiv 
Rassendiskriminierung unter Einzelpersonen 
zu bekämpfen hat. Da davon auch die Privat-
sphäre betroffen ist, ist diese Verpflichtung 
jedoch umstritten. Bislang konnte über die 
EU hinaus keine Übereinstimmung darüber 
gefunden werden, wie weit diese staatliche 
Verpflichtung reicht.
Verpflichtung zur Gewährleistung: Der 
Staat muss die effektive Umsetzung der ga-
rantierten Rechte durch adäquate rechtli-
che, verwaltungstechnische, gerichtliche und 
schützende Maßnahmen gewährleisten. Arti-
kel 5 der ICERD verlangt von seinen Mitglieds-
staaten, die Gleichbehandlung aller Menschen 
vor dem Gesetz zu garantieren.
Verpflichtungen auf dem privaten Sektor 
(NGOs, Medien, etc.): Abgesehen vom Staat 
hat auch der private Sektor einige Bedeutung 
für die Bekämpfung von Rassismus und Ras-
sendiskriminierung. Seine AkteurInnen bilden 
den größten Teil der Gesellschaft, und norma-
lerweise kann Rassismus und „Rassendiskri-
minierung“ am effektivsten von der Basis der 
Zivilbevölkerung aus entgegengetreten werden.

 Good Practices

Trainingsprogramme und Bildung: Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und ähnliche Haltungen 
kommen häufig in hintergründigen und raffi-
nierten Formen vor und sind deshalb schwie-
rig zu identifizieren. Dies kann sehr leicht zu 
der gefährlichen Auffassung führen, dass Ras-
sismus nur von anderen ausgeübt wird und 
daher auch in der Verantwortung anderer liegt. 
Um solche Meinungen erfolgreich widerlegen 
zu können, muss Rassismus als Herausforde-
rung betrachtet werden, der man nur durch 
die Stärkung einer Kultur der Menschenrechte 
auf allen Ebenen der Gesellschaft begegnen 
kann. Menschenrechtslernen soll den Respekt 
und das Verständnis für die Vielfalt der Men-
schen und Kulturen fördern.
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Rassismus ist ein vielschichtiges Phänomen 
und muss daher mit einer Reihe von Maßnah-
men auf allen Ebenen bekämpft werden. Dies 
beinhaltet auch die systematische Umsetzung 
interkultureller Werte sowie Respekt und Ver-
ständnis für ethnische und kulturelle Vielfalt 
in der Erziehung Jugendlicher, da vor allem 
durch Bildung von Kindern und Jugendlichen 
die Prinzipien der Menschenrechte effektiv 
vermittelt und in der Gesellschaft verankert 
werden können. 

 In vielen Ländern werden Trainings-
programme für LehrerInnen angeboten, um 
sie beim Umgang mit rassistischen Vorfällen 
in der Schule zu unterstützen. Die Europäi-
sche Kommission gegen Rassismus und In-
toleranz (ECRI) legte in einer Untersuchung 
dar, dass in den Mitgliedsstaaten vermehrt der 
Ausschluss vom Unterricht von Schülern, die 
einer Minderheit angehören, beobachtet wird. 
ECRI forderte die lokalen Schulbehörden auf, 
sich diesen Problemen, wo immer sie existie-
ren, zu widmen.
Während der Vorbereitungen zur Dritten Welt-
konferenz gegen Rassismus kamen weitere 
interessante Anregungen zur Menschenrechts-
bildung zu Tage. So beinhalten Lehrpläne und 
Schulbücher in Teilen Afrikas Material zur Be-
kämpfung von Vorurteilen. In Europa verbrei-
tet sich eine Initiative für Schulnetzwerke, die 
einen Verhaltenskodex mit der Aufnahme des 
Prinzips der Nicht-Diskriminierung in das Er-
ziehungsleitbild der Schulen erstellen soll. In 
vielen Ländern existieren Schulaustauschpro-
gramme, durch die SchülerInnen aus unter-
schiedlichen Ländern motiviert werden, ihre 
Kulturen vorzustellen und andere Sprachen 
zu lernen. Regierungen und NGOs beziehen 
Trainingsprogramme zur kulturellen Vielfalt 
und Sensibilisierung in die Menschenrechts-
bildung mit ein, wodurch das Verständnis 
für den Beitrag jeder Nation und jeder Kultur 
gefördert wird. Es ist wichtig, die beeindru-

ckende Anzahl an bestehenden Lehrplänen, 
die auf allen Ebenen des Bildungswesens 
eingesetzt werden, sowie geschichtliche und 
interkulturelle Herangehensweisen zur Förde-
rung des Verständnisses der Menschenrechte 
zu würdigen und zu unterstützen.
Die entscheidende Rolle der Medien: Leider 
propagieren verschiedene Radio- und Fern-
sehsender auf der ganzen Welt Hass, ethni-
sche Diskriminierung sowie Diskriminierung 
aufgrund von „Rasse“. Die Macht der Medien 
wird deutlich am Fall des „Radio Mille Colli-
nes“ aus Ruanda, das die Hutus benutzten, 
um zum Massaker an Tutsis während des Bür-
gerkrieges im Jahr 1994 aufzuhetzen. Nicht 
zu vergessen ist auch die gewichtige Rolle des 
Internet bei der Verbreitung von Information 
und Meinungen. 

 Trends, Meinungsfreiheit

3. Interkulturelle Perspektiven  
und strittige Themen

Rassismus und Rassendiskriminierung sind ein 
weltweites Problem, das in verschiedensten For-
men auftritt. Obwohl Rassismus meist spontan 
mit der Diskriminierung durch Weiße verbun-
den wird, gibt es keine Gesellschaft, die frei von 
Rassismus ist. Antisemitismus, „Rassendiskrimi-
nierung“ oder eingebildete Überlegenheit finden 
sich konzentriert in den durch weiße europä-
ischstämmige Menschen dominierten Regionen, 
aber auch in Asien, Afrika oder Südamerika. 
Die Beispiele aus dem asiatischen Raum sind 
vielfältig. KoreanerInnen dürfen in Japan we-
gen ihres koreanischen Ursprungs zum Bei-
spiel kein öffentliches Amt bekleiden. Bis vor 
kurzem durfte die chinesische Minderheit 
in Indonesien ihr traditionelles chinesisches 
Neujahrsfest nicht öffentlich feiern. Das his-
torische Kastensystem Indiens diskriminiert 
nicht nur die Dalits (Menschen im hinduis-
tischen Sozialsystem ohne Zugehörigkeit zu 
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einer Kaste). Es gibt Berichte über Massen-
vergewaltigungen und organisierte Massaker 
durch die oberen Kasten. 
Auch in afrikanischen Ländern gehört Rassis-
mus zum Alltag: Tausende AsiatInnen wurden 
durch rassistische Bewegungen aus Ost- und 
Zentralafrika vertrieben. Der „Trade Licensing 
Act of Kenya, Uganda and Zambia“ etwa behielt 
bestimmte Wirtschaftszweige den Staatsbür-
gerInnen dieser drei Länder vor und erlaubte 
AsiatInnen, ausschließlich Geschäfte zu füh-
ren, für die sie jährlich zu erneuernde Lizenzen 
erhielten. Schließlich darf man die Diskrimi-
nierung zwischen einzelnen Völkern nicht ver-
gessen: Angehörige von Völkern, die nicht an 
der Macht sind, erfahren Schikanen aufgrund 
ihrer „Rasse“, Diskriminierung und lebensbe-
drohende Nachteile in ihrem täglichen Leben.

In Europa bildet heute die Diskriminierung 
der Roma, einer Gruppe von ca. 8 Millionen 
über den ganzen Kontinent verstreuten Men-
schen, einen der gröbsten Fälle von Vernach-
lässigung und Menschenrechtsverletzungen. 
Obwohl sie seit Anbeginn nicht sesshaft wa-
ren, wurden sie immer wieder gezwungen, 
sich zu assimilieren. Ihre Sprache wurde in 
einigen Ländern verboten und Kinder ihren 
Eltern entzogen. Heutzutage erfährt die Ge-
meinschaft der Roma noch immer Diskrimi-
nierung in vielen Aspekten des Lebens wie 
Arbeit, Unterkunft, Ausbildung, Zugang zu 
Behörden und Gesundheitseinrichtungen.
Während der Dritten Weltkonferenz ge-
gen Rassismus in Durban 2001 drang ein 
weiterer interessanter Aspekt ans Licht: die 
unterschiedliche Auffassung des Wortes „Ras-
sismus“ in Afrika einerseits und Europa sowie 
Nordamerika andererseits. Viele europäische 
Länder wollten das Wort „Rasse“ aus dem 
Protokoll streichen, da es wissenschaftlich 
falsch ist. Die Delegationen aus Afrika und der 
Karibik wiesen dies jedoch vehement zurück. 
Der Westen sollte sich ihrer Ansicht nach 

nicht die Gelegenheit bekommen, durch eine 
Streichung des Begriffes die Geschichte unter 
den Teppich zu kehren.

 Ein anderer, auf der Konferenz eben-
so emotional diskutierter Aspekt war die 
Meinungsverschiedenheit darüber, ob man 
Antisemitismus als eine Form des Rassismus 
bezeichnen könne, wobei dies von der Defini-
tion des Judentums als religiöse oder als eth-
nische Gruppe abhängig ist. Dieses Dilemma 
blieb, wie viele andere, ungelöst.

Antisemitismus hat einen traurig pro-
minenten Platz in der europäischen 
Geschichte. Hass und immer wieder 
auftretende gewalttätige Feindseligkeit 
gegenüber Jüdinnen und Juden als re-
ligiöse oder ethnische Minderheit exis-
tieren auch heute noch, nur manchmal 
versteckt oder geschickt getarnt. Mit dem 
Aufstieg des Faschismus zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wurde der Antisemitis-
mus Teil dieser Ideologie. Durch den Ho-
locaust wurden sechs Millionen Jüdinnen 
und Juden systematisch umgebracht, nur 
weil sie jüdisch waren. Auch heutzutage 
dauern die Angriffe auf jüdische Gemein-
den und jüdisches Kulturgut an, und eine 
große Zahl von neo-nazistischen Grup-
pen verkündet ihre antisemitische Hal-
tung öffentlich. Leider ist Antisemitismus 
nicht nur in Neonazikreisen, sondern 
auch in der Gesamtbevölkerung als Ein-
stellung tief verwurzelt. Daneben existiert 
eine immer größer werdende Zahl von 
Internetseiten und Literatur, welche Na-
zipropaganda glorifiziert und damit eine 
Besorgnis erregende, weltweite Entwick-
lung darstellt.
Seit einigen Jahren wird vermehrt Anti-
semitismus beobachtet, welcher eine be-
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sondere Form des Rassismus ist und sich 
in einer steigenden Zahl an Vorfällen 
manifestiert. Dies wurde von der OSZE-
Konferenz über Antisemitismus und an-
dere Formen der Intoleranz, die im Juni 
2005 in Córdoba, Spanien, abgehalten 
wurde, angesprochen.
Die Europäische Stelle zur Beobachtung 
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
in Wien stellte eine Zunahme von Anti-
semitismus in den EU-Staaten in ihren 
2004 und 2005 veröffentlichten Studien 
fest. Ihre Nachfolgerin, die Europäische 
Grundrechteagentur, nahm ihre Tätigkeit 
2007 auf.

4. Durchsetzung und Überwachung 

Die Tatsache, dass Diskriminierung eine der am 
häufigsten vorkommenden Menschenrechtsver-
letzungen ist, zeigt, dass noch ein großes Stück 
Arbeit auf diesem Gebiet zu leisten ist. Im Prin-
zip liegt die Durchsetzung der internationalen 
Menschenrechtsinstrumente in der Verantwor-
tung der Staaten, weshalb die entsprechenden 
Instrumente zur Bekämpfung von Rassendiskri-
minierung von den Staaten ratifiziert und um-
gesetzt werden müssen.
Eine wirksame Umsetzung der internationalen 
Standards kann aber nur gewährleistet werden, 
wenn funktionierende Überwachungssysteme 
und starke Durchsetzungsmechanismen existie-
ren. Neben der Festlegung der Verpflichtungen 
der Staaten richtete das UNO-Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung im Jahre 1969 den Ausschuss für 
die Beseitigung der Rassendiskriminierung 
ein, der als erste UNO-Vertragsinstitution die 
Umsetzung des Übereinkommens überwachen, 
vorantreiben und überprüfen sollte.

Es gibt im Wesentlichen drei Verfahrens-
weisen in diesem System: 
•	 Berichtssystem: Alle Mitgliedsstaaten ha-

ben zu berichten.
Staatenbeschwerde•	 : Es existiert ein System 
für Beschwerden von Staaten über Staaten.

•	 Individualbeschwerde: Einzelne oder Grup-
pen, welche in einem Mitgliedsstaat Opfer 
von Diskriminierung geworden sind, haben 
ein Petitionsrecht an den Ausschuss. 

Da Rassismus und Rassendiskriminierung 
in den letzten Jahrzehnten verstärkt auf-
treten, hat die internationale Gemeinschaft 
ihre Anstrengungen zur Bekämpfung die-
ser Phänomene verstärkt. Die UNO-Men-
schenrechtskommission ernannte einen 
Sonderberichterstatter über zeitgenössische 
Formen des Rassismus, der Vorfälle von 
Rassismus und Rassendiskriminierung un-
tersucht. Diese Position hat zurzeit Githu 
Muigai aus Kenia inne.
Alle regionalen Menschenrechtsinstrumente 
(zum Beispiel die Amerikanische Menschen-
rechtskonvention, die Banjul-Charta der Men-
schenrechte und der Rechte der Völker, die 
Europäische Menschenrechtskonvention) bein-
halten Regelungen gegen Diskriminierung. Die-
se Regelungen sind akzessorisch, das bedeutet, 
dass sie nur in Verbindung mit einem anderen 
in der jeweiligen Konvention gewährleisteten 
Recht beanstandet werden können. Das Zusatz-
protokoll Nr. 12 zur EMRK, das seit April 2005 in 
Kraft ist, beinhaltet ein allgemeines Verbot der 
Diskriminierung (Art. 1) und ermöglicht somit, 
Beschwerde auf Grund verschiedener Formen 
von Diskriminierung einzureichen, unabhängig 
von der behaupteten Verletzung anderer Rech-
te. Der Europarat gründete 1993 ein ExpertIn-
nengremium, die Europäische Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI), um 
die aktuelle Situation und die Bemühungen der 
Staaten gegen Diskriminierung regelmäßig zu 
überwachen. Die vierte Berichtsrunde über alle 
47 Mitgliedsländer ist zurzeit im Gange.
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Ein weiteres wichtiges Instrument des Monito-
rings sind Ombudsstellen zur Überwachung 
von Diskriminierung und Rassismus. Diese 
werden üblicherweise auf nationaler Ebene 
eingerichtet und spielen eine große Rolle bei 
der Dokumentation diskriminierender Vorfälle, 
der Information über nationale und internati-
onale Regelungen und der Inanspruchnahme 
möglicher Rechtsbehelfe.

Die internationalen Instrumente und Me-
chanismen sind in den letzten Jahrzehnten 
immer stärker für die Überwachung und die 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungsprin-
zips genutzt worden. Die Bedeutung von vor-
beugenden Maßnahmen und Strategien wie 
Frühwarnsystemen, Dringlichkeitsverfahren, 
Besuchssystemen sowie die Bedeutung der In-
formation der Zivilgesellschaft und der Men-
schenrechtsbildung sind hingegen lange Zeit 
unterschätzt worden, wodurch eine effekti-
vere Bekämpfung der Phänomene Rassismus 
und Rassendiskriminierung an ihrer Wurzel 
verzögert worden ist. 

Im Jahr 2005 wurden in den USA dem 
FBI 7.160 (insgesamt rückläufig) durch 
Vorurteile motivierte kriminelle Vorfälle 
gemeldet:

	•	 54,7% durch Rassenvorurteile motiviert
	17,1% durch religiöse Intoleranz•	
	14,2% motiviert durch Vorurteile  •	
wegen sexueller Orientierung
	•	 0,7% motiviert durch Vorurteile gegen-
über Menschen mit Behinderungen

Für dasselbe Jahr berichten die Behörden 
4.691 rassistische Übergriffe, wobei in
68,2% Hass auf Schwarze und in
19,9% Hass auf Weiße
den Beweggrund bildeten.

Quelle: Federal Bureau of Investigation. 
U.S. Department of Justice. 2006. Uni-
form Crime Reports. Hate Crime Statis-
tics 2005.

Die Diskrepanz zwischen dem positiven 
(gesetzten) Recht und seiner Umsetzung 
in der Praxis: Ratifizierte Übereinkommen, 
Erklärungen und Aktionspläne sind nur die 
ersten Schritte in Richtung einer Strategie zur 
Bekämpfung von Rassismus und Diskriminie-
rung. Nur wenn diese in der Praxis wirksam 
umgesetzt, angewendet und auch durchge-
setzt werden, können sie ihre volle Wirkung 
entfalten. Für eine effektive Umsetzung, die in 
der Praxis oft verschiedenen politischen Inte-
ressen im Weg steht, ist ein starker politischer 
Wille notwendig. Aus diesem Grund darf die 
gewichtige Rolle von NGOs und lokalen Insti-
tutionen nicht unterschätzt werden, da diese 
weitreichende Kampagnen, Projekte und wert-
volles Lobbying durchführen. Darüber hinaus 
üben sie auch Druck auf die Regierungen aus, 
damit diese ihren nationalen und internatio-
nalen Verpflichtungen nachkommen. 

Diskriminierung zwischen nichtstaatlichen 
AkteurInnen: Ein anderes Problem in Bezug 
auf effizienten Schutz vor Diskriminierung 
ist der Umstand, dass die Prävention von 
Diskriminierung im privaten Bereich immer 
noch eine rechtliche „Grauzone“ darstellt. 
Wie dargestellt können nur diskriminierende 
Handlungen im öffentlichen Bereich (durch 
staatliche Behörden verursacht) und von pri-
vaten Individuen, welche in der Öffentlichkeit 
handeln, im Rahmen des Menschenrechtssys-
tems rechtlich sanktioniert werden.
In den Jahren 2000 bis 2003 führte die Euro-
päische Union drei Anti-Diskriminierungs-
richtlinien ein, die sich auf den privaten 
Bereich beziehen. Richtlinie 2000/78/EG 
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schuf einen allgemeinen Rahmen für Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf, wäh-
rend die Richtlinie 2000/43/EC das Prinzip 
der Gleichbehandlung von Personen unge-
achtet ihrer „Rasse“ oder ethnischen Her-
kunft statuiert. Beide Dokumente erweiterten 
das Konzept der Gleichbehandlung zwischen 
Männern und Frauen, um einen umfassende-
ren Schutz zu bieten, der auf die Bedürfnisse 
der heutigen Gesellschaft ausgerichtet ist.
Die Richtlinie 2002/73/EG stellt eine Entwick-
lung und Anpassung des Prinzips der Gleich-
behandlung zwischen Männern und Frauen 
im Beschäftigungsbereich des 21. Jahrhun-
derts dar. Schließlich wurde mit der Richtlinie 
2003/109/EG eine Grundlage für den Diskri-
minierungsschutz von AusländerInnen mit 
aufrechtem Aufenthaltsstatus geschaffen.
Alle genannten Richtlinien mussten bis Okto-
ber 2005 bzw. Jänner 2006 in den staatlichen 

Rechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden. Gegen Verletzungen der 
Rechte, die durch diese Gesetze garantiert 
werden, kann vor Zivilgerichten Klage erho-
ben werden. Dies wird als Meilenstein in der 
Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich der 
Antidiskriminierung gesehen.

Was können WIR tun?
Die wahre Herausforderung ist aber nicht der 
Schutz oder die Bestrafung, sondern die Ver-
hütung von Diskriminierung, bevor sie über-
haupt passiert. Deshalb müssen Einstellungen, 
Überzeugungen und entsprechende Hand-
lungen und Verhaltensweisen angesprochen 
werden. Diese heikle Aufgabe kann nur durch 
institutionalisierte Menschenrechtsbildung, 
Information auf lokaler Ebene und die volle 
Mitarbeit der nationalen Behörden in Zusam-
menarbeit mit den nichtstaatlichen Akteuren 
gelöst werden.
Als BeobachterIn einer rassistischen oder dis-
kriminierenden Handlung: Die Entwicklung 
von Zivilcourage, um nötigenfalls einzugrei-
fen, ist genauso wichtig, wie die Bereitschaft, 
Vorfälle bei den verantwortlichen Behörden 
und Stellen zu melden, um Zugang zu na-
tionalen und internationalen Rechtsbehelfen, 
wie Ombudsstellen, Gerichten oder der CERD 
zu erhalten.
Im Allgemeinen kann jede/r Einzelne heraus-
finden, wie lokale Institutionen zusammen-
arbeiten können, um positive Beziehungen 
zwischen den Menschen und den Dialog über 

„Es ist oft einfacher, sich über 
Ungerechtigkeiten auf der 
anderen Seite des Erdballs 

aufzuregen, als über die Un-
terdrückung und Diskriminie-
rung einen halben Block von 
zu Hause entfernt.“ (Übersetzung)

Carl T. Rowan
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die Verhütung von Rassismus und den Schutz 
der Menschenrechte in seinem/ihrem Umfeld 
zu fördern. Besonders hervorzuheben ist dabei 

das Europäische Netzwerk gegen Rassismus 
(ENAR), ein von der EU geförderter Dachver-
band für über 600 NGOs in ganz Europa.

Was man wissen sollte

1.	 Good Practices

Freiwillige Verhaltensregeln im privaten 
Sektor
Viele multinationale Unternehmen (wie Nike, 
Reebok, Daimler Chrysler, Volkswagen, Hen-
nes & Mauritz) haben sich und ihren Partnern 
selbstverpflichtende Verhaltensregeln aufer-
legt, um unter anderem Rassendiskriminie-
rung zu vermeiden.

Anti-Diskriminierungsklauseln in 	
öffentlichen Beschaffungsverträgen 
Die schwedische Regierung schuf ein Gesetz, 
das von Privatfirmen vor Abschluss von öf-
fentlichen Verträgen ein Zertifikat fordert, 
dass sie alle Anti-Diskriminierungsgesetze be-
folgen und Gleichbehandlung in ihrer Firmen-
politik fördern. Werden diese Verpflichtungen 
nicht eingehalten, kann der Vertrag gekündigt 
werden. Inzwischen haben mehrere Städte 
(zum Beispiel Graz, London, Galway) dieses 
Konzept ebenfalls umgesetzt.

Internationale Städtekoalition 
gegen Rassismus
2004 rief die UNESCO eine Initiative ins Leben, 
um Rassismus auf der kommunalen Ebene zu 
bekämpfen. In einem Zehn-Punkte-Programm 
verpflichten sich die Mitgliedsstädte, Initiati-
ven gegen Rassismus zu fördern bzw. umzu-
setzen. Dieses höchst erfolgreiche Netzwerk 
umfasst inzwischen mehr als 70 Städte und 

wird von der Stadt Nürnberg koordiniert.
Weitere Informationen finden sich unter 
www.unesco.org/shs/citiesagainstracism

Der Kampf gegen Rassismus 
innerhalb der UEFA
Die UEFA (Union of European Football Asso-
ciations) brachte einen 10-Punkte-Aktionsplan 
heraus, der eine Vielzahl an Maßnahmen ent-
hält, welche die Klubs dazu anhalten, Anti-Ras-
sismus-Kampagnen unter den Offiziellen, den 
Spielern und den Fans zu fördern. Der Plan be-
inhaltet Maßnahmen wie die Verhängung von 
Disziplinarstrafen gegen Spieler, die sich der 
rassistischen Beschimpfung strafbar machen 
oder aber auch öffentliche Verurteilungen von 
rassistischen Sprechchören bei Spielen. Außer-
dem leistet die UEFA finanzielle Unterstützung 
für das „FARE – Football against Racism in Eu-
rope Network“. Dieses Netzwerk unterstützt 
und koordiniert Aktionen auf der lokalen und 
der nationalen Ebene zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit im europäi-
schen Fußball.

Abschaffung der Apartheid
Im Fall AZAPO gegen den Präsidenten der 
Republik Südafrika vor der südafrikanischen 
Wahrheitskommission bekannte der Vizeprä-
sident des südafrikanischen Verfassungsge-
richts, Richter Mahomed: „Jahrzehntelang 
wurde die südafrikanische Geschichte geprägt 
von dem tiefen Konflikt zwischen der weißen 
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Minderheit, die sich die gesamte Kontrolle über 
die politischen Instrumente vorbehalten hatte, 
und der schwarzen Mehrheit, die sich dieser 
Vorherrschaft zu widersetzen versuchte. Funda-
mentale Menschenrechte wurden Opfer dieses 
Konfliktes, da der Widerstand jener, die für 
ihre Auflehnung bestraft wurden, auf Gesetze 
stieß, die zur Bekämpfung dieses Widerstands 
entwickelt worden waren ...“. Bald nach ih-
rer Machtergreifung im Jahr 1948 begann die 
Nationalpartei mit der Verabschiedung von 
Gesetzen, um die verschiedenen „Rassen“ Süd-
afrikas zu trennen, und führte den Begriff der 
„Apartheid“ ein. In jedem Aspekt des Lebens 
verlangten die Weißen bessere Behandlung. 
Bald nach der Legalisierung des Afrikanischen 
Nationalkongresses (ANC) und anderer Be-
freiungsorganisationen sowie der Freilassung 
ihrer Anführer wie dem späteren Präsidenten 
Südafrikas, Nelson Mandela, begann der De-
mokratisierungsprozess in Südafrika. Nach 
mehr als drei Jahrzehnten der Unterdrückung 
wurden im April 1994 die ersten demokrati-
schen Wahlen in Südafrika abgehalten. Auch 
heute sind die Auswirkungen der Diskriminie-
rung noch klar sichtbar, und es wird einige 
Zeit dauern, bis sie verschwunden sind. Der 
Grundstein dafür wurde in der Verfassung und 
der Bill of Rights gelegt, wo Diskriminierung 
ausdrücklich verboten worden ist.

2. Trends

Die Beziehung zwischen Armut und 
Rassismus/Fremdenfeindlichkeit
Eine mögliche Verbindung von Armut einer-
seits und Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit andererseits kann aus verschiedenen 
Blickwinkeln gesehen werden. Können Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit Armut ver-
ursachen? Kann Armut außerdem zu aktiven 
oder passiven Formen des Rassismus oder 
der Fremdenfeindlichkeit führen? Wider-
spruchsfreie Antworten auf diese Fragen gibt 
es nicht, die Interpretationen der Ergebnisse 
verschiedener Studien und Beobachtungen 
variieren extrem. Eine immer größer werden-
de Zahl von ExpertInnen bejaht aber eine 
Verbindung zwischen diesen Phänomenen.

In vielen Teilen der Welt ist Armut eine Fra-
ge der ethnischen Zugehörigkeit. Gemäß dem 
US-Landwirtschaftsministerium ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass afroamerikanische und 
hispanische Haushalte an Hunger leiden, drei-
mal höher als für weiße Haushalte. Migran-
tInnen, die erkennbar eine Minderheit in der 
Bevölkerung darstellen, sind weltweit mit Be-
dürftigkeit konfrontiert. Häufig ist Rassismus 
die Ursache dafür, zum Beispiel durch Barrie-
ren zur Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt.

„Rassismus erniedrigt die Gehassten und die Hassenden, da RassistInnen 
durch die Verneinung der Menschlichkeit anderer ihre eigene Menschlich-
keit verlieren. Wie Stammesdenken, Fundamentalismus, Menschenfeind-

lichkeit und alle anderen oberflächlichen Reaktionen einer Person auf 
eine andere, konzentriert sich Rassismus darauf, WAS man ist und igno-
riert, WER man ist. Rassismus liebt das „wir“ und hasst „die anderen“, 

ohne je deren Identität zu entdecken.“ (Übersetzung)

Timothy Findley
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Sehr umstritten sind die Theorien über die 
Existenz von rassistischen Tendenzen in den 
ärmeren Gesellschaftsschichten. Einige Exper-
tInnen sehen in der armen Bevölkerung einen 
niedrigeren Ausbildungsgrad weiter verbreitet. 
Daraus ziehen sie den Schluss, dass Armut in 
Verbindung mit niedriger Ausbildung zu einer 
höheren Wahrscheinlichkeit von rassistischen 
Einstellungen führt, obwohl Rassismus auch 
in den „oberen Klassen“ existiert. Dieser Ras-
sismus kann seine Ursache in Konkurrenz-
angst um Arbeitsplätze, Wohnraum und so 
weiter haben.

Rassismus im Internet
Das Internet ist zum Forum für knapp 1,5 Mil-
liarden BenutzerInnen auf der ganzen Welt 
geworden (Stand: Juli 2008) und bildet für 
alle AkteurInnen der Gesellschaft ein wich-
tiges Medium. Das Informations- und Unter-
haltungspotential des Internet darf aber die 
dunklen Seiten des Netzes nicht verdecken. 
Rassistische, gewalttätige und extremistische 
Gruppen lernten schnell und zogen rasch Vor-
teile aus der verstärkten Vernetzung. Rassis-
mus im Internet stellt ein stetig wachsendes 
Problem dar. Der Jahresbericht des European 
Monitoring Centre on Racism and Xenopho-
bia (EUMC) aus dem Jahr 1999 hebt hervor, 
dass 1995 eine einzige Homepage existierte, 
auf der zu Rassenhass aufgestachelt wurde. 
Im November 1997 zählte man bereits 600 
Homepages, im Jänner 1999 1.429 bekannte 
Homepages und 2001 schon 4.000. Die Dun-
kelziffer ist beträchtlich höher, aktuelle Zah-
len sind kaum mehr zu ermitteln.

Die Bekämpfung des Online-Extremismus 
birgt große technische und rechtliche 
Schwierigkeiten in sich. Durch das Zusatz-
protokoll zum Übereinkommen über Com-
puterkriminalität des Europarates betreffend 
die Kriminalisierung mittels Computersyste-
men begangener Handlungen rassistischer 

und fremdenfeindlicher Art aus dem Jahr 
2003 wird die Verbreitung rassistischen Ge-
dankengutes im Internet zu einer Rechtsver-
letzung. Dieses Protokoll macht rassistische 
und fremdenfeindliche Taten durch und über 
Computersysteme strafbar und soll als Vorzei-
gemodell dienen.

Islamfeindlichkeit: 
Die Nachwehen des 11. September 2001
In der auf den 11. September 2001 folgenden 
Woche gab es auf dem Staatsgebiet der USA 
540 gemeldete Angriffe auf AmerikanerInnen 
arabischer Herkunft und zumindest 200 auf 
Sikhs indischer Abstammung, verglichen mit 
600 Attacken auf AmerikanerInnen arabischer 
Herkunft im gesamten Jahr 2000.
Quelle: Amnesty International, 2001. Crisis 
Response Guide.

 Religionsfreiheit

Die Zahlen aus Europa sind ähnlich. Der fol-
gende Ausschnitt aus einem Artikel der New 
York Times kann als personalisiertes Beispiel 
und Anfangspunkt einer Diskussion gesehen 
werden: 
„(...) Seema ist 18 und kommt frisch von der 
High School. Geboren in Bangladesch, ver-
brachte sie fast ihr halbes Leben in Woodsi-
de, Queens. Sie ist klein, ernst und als ältestes 
dreier Kinder einer Einwandererfamilie nach 
ihrer eigenen Definition pessimistisch. Bei 
jeder Bewegung, die sie macht, denkt sie an 
die möglichen Konsequenzen für ihre Familie 
(...). Seemas Englisch ist aus Queens, aber ein 
Hauch von Bengali ist zu hören. Sie ist Staats-
bürgerin der USA. Aber um die Wahrheit zu 
sagen, sieht sie sich selbst nicht als Amerika-
nerin. „Zuerst bin ich Bengali“, sagt sie, um 
dann ihre Verwirrung kund zu tun, was denn 
nun einen Amerikaner ausmache. Fragen 
darüber, was einen Amerikaner ausmacht, 
schwebten schon immer über Mädchen wie 
ihr. Der 11. September 2001 und seine Nach-
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wirkungen brachten aber einschneidende Ver-
änderungen. Wochen nach der Attacke gingen 
muslimische Mädchen ohne Kopftuch in die 
Öffentlichkeit. (Seema ist Muslimin, trägt aber 
kein Kopftuch.) Die jungen Männer rasierten 
ihre Bärte. Andere wurden zusammengeschla-
gen, da sie einen Turban trugen; sie waren 
aber gar keine Muslime. Ihr Vater, ein Restau-
rantangestellter, fürchtete, seinen Job zu ver-
lieren. Ihre Mutter traute sich nicht, in ihren 
locker sitzenden Salwar Kameez von der U-
Bahn heimzugehen. Am schlimmsten konnte 
es aber in der Schule sein. Einmal bejubelte 
ein Lehrer die Bombardements in Afghanistan, 
und Seema zeigte auf, um etwas zum Schicksal 
der Zivilbevölkerung in Afghanistan zu sagen 
Ihre KlassenkameradInnen lachten sie aus. Ein 
anderer Lehrer sagte etwas darüber, wie John 
Walker Lindh, der Taliban-Sympathisant aus 
Kalifornien, dem Bann des Islam verfallen war. 
Seema erschauerte. ‘Der Islam ist keine Hexe 
oder gar ein Zauberspruch’, sagte sie ...“

Quelle: Somini Sengupta, New York Times, 
7. Juli 2002. Bearing the weight of the world, 
but on such narrow shoulders. (Auszug)

Diskussionsfragen
Welche Rechte wurden in dieser Ge-•	
schichte verletzt?
Was könnten die Opfer tun, um zu ih-•	
ren Rechten zu kommen?
Welche Fragen haben Sie sich nach •	
dem 11. September 2001 gestellt?
Glauben Sie, dass die Ereignisse des •	
11. September 2001 einen Einschnitt in 
bestehende Rechte erlauben?
Wer entscheidet, wem welche Rechte •	
zustehen?

3. Zeittafel

1945	 Charta der Vereinten Nationen, 
Art. 1 Abs. 3

1948	 Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, Art. 1 und 2

1960	 UNESCO-Erklärung gegen Diskri-
minierung in der Bildung

1965	 Übereinkommen zur Beseitigung 
aller Formen der Rassendiskrimi-
nierung (ICERD)

1973	 Internationales Übereinkommen 
über die Bekämpfung und Bestra-
fung des Verbrechens „Apartheid“, 
Art. 1 Abs. 1

1978	 UNESCO-Erklärung zu „Rasse“ 
und Rassenvorurteilen

1978	 Erste Genfer Weltkonferenz zur 
Bekämpfung von Rassismus und 
rassistischer Diskriminierung

1983	 Zweite Genfer Weltkonferenz zur 
Bekämpfung von Rassismus und 
rassistischer Diskriminierung

1998	 Europäische Stelle zur Beobach-
tung von Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit (EUMC)

2001	 Dritte Weltkonferenz gegen Ras-
sismus und rassistische Diskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit 
und verwandte Formen der Intole-
ranz in Durban (Deklaration und 
Aktionsprogramm)

2000-2005 Gem. Art. 13 des Amsterda-
mer Vertrags der EU treten in allen 
Mitgliedsländern der EU Anti-Dis-
kriminierungsgesetze in Kraft

2004	 Europäisches Städtekoalition ge-
gen Rassismus (ECCaR)

2005	 Zusatzprotokoll Nr. 12 zur EMRK 
über ein allgemeines Diskriminie-
rungsgebot tritt in Kraft.

2007	 Grundrechteagentur der Europäi-
schen Union (FRA)
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Übung I: Alle Menschen sind 
gleich an Rechten geboren

Teil I: Einleitung
Über Diskriminierung zu sprechen kann Men-
schen über Ursprünge und Mechanismen auf-
klären, diese aber niemals so eindrucksvoll 
und nachdrücklich vor Augen führen wie das 
Gefühl, selbst ein Opfer von Diskriminierung 
zu sein. Deshalb ermöglicht es diese Übung 
den Teilnehmenden, Diskriminierung zu er-
kennen und gleichzeitig am eigenen Leib zu 
erleben.

Teil II: Allgemeine Information
Art der Übung: Selbstreflexion
Ziele: Die TeilnehmerInnen bekommen die 
Möglichkeit, Diskriminierung als Gefühl und 
als Wissen zu erfahren.
Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene
Gruppengröße: 15-20 max.
Zeit: 45 Minuten
Fertigkeiten: Ehrlichkeit

Teil III: Spezifische Information
Beschreibung der Übung/Anleitung: Die Teil-
nehmerInnen stellen sich entlang einer Grund-
linie auf, um zu verdeutlichen, dass ein/e 
JedeR von ihnen gleich an Rechten geboren 
wurde. Sowohl nach vorne als auch nach hin-
ten sollte genügend Platz vorhanden sein. Nun 
liest die/der TrainerIn langsam eine Liste mit 
Aussagen zu verschiedenen Diskriminierungs-
gründen vor. Diejenigen TeilnehmerInnen, die 
glauben, eine bestimmte Aussage treffe auf 
sie zu, gehen entsprechend den Anweisun-
gen der/des Trainerin/Trainers einen Schritt 
nach vorne oder zurück. Am Ende der Liste 
wird sich die Gruppe bereits weit auseinander 
gezogen haben, und die/der TrainerIn sollte 

AUSGEWÄHLTE ÜBUNGEN 

die TeilnehmerInnen bitten, eine kurze Wei-
le innezuhalten, damit jedeR seine Position 
überblicken kann, ehe sich die Gruppe wieder 
zusammenfindet.
Feedback: Die TeilnehmerInnen sammeln sich 
im Sesselkreis und resümieren ihre Gefühle 
und Gedanken während der Übung. 
Praktische Hinweise: Diese Übung erfordert 
ein hohes Maß an Vertrauen innerhalb der 
Gruppe, weil die TeilnehmerInnen sich auch 
zu einer Anzahl persönlicher und intimer Fra-
gen vor den Augen der anderen positionieren 
müssen, wenn die Übung erfolgreich sein soll. 
Daher ist es unabdingbar, dass die/der Trai-
nerIn darauf achtet, zuvor ein gewisses Ver-
trauensverhältnis innerhalb der Gruppe zu 
schaffen, so fern dies nicht von vorne herein 
besteht. 

Fragenkatalog:
(+ ein Schritt vorwärts, - ein Schritt rück-
wärts)

„Rasse“/(ethnische) Herkunft: 
	+	Wessen Muttersprache deutsch ist
	-	 Wessen Familie ihr Heimatland verlassen 

und flüchten musste
	-	 Wer einer ethnischen Gruppe angehört, die 

in Österreich eine Minderheit darstellt
	+	Wer sich auf ausreichende finanzielle Absi-

cherung durch die Familie verlassen kann
	+	Wer Matura hat
	+	Wer eine Universitäts- oder Hochschulaus-

bildung hat
	- 	Wer einmal oder öfter eine Klasse wieder-

holen musste
	+	Wer aus einer Familie kommt, in der es vie-

le Bücher gab
	+	Wer mindestens zwei der folgenden Spra-

chen gelernt hat: Englisch, Latein, Fran-
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zösisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, 
Portugiesisch

	-	 Wer auf ein Stipendium, Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld angewiesen ist oder war

	-	 Wessen Eltern Arbeiter sind oder waren
Geschlecht:

	+	Wer ein Mann
	-	 Wer eine Frau ist
	-	 Wer selbst Kinder hat

Religion:
	+	�Wer römisch-katholisch oder evangelisch 
		  ist
	-	 Wer einer nichtchristlichen Religionsge-

meinschaft angehört
	-	 Wer ohne Bekenntnis ist

Behinderung, Krankheit, Gewalt:
	-	 Wer selbst oder in der Familie ein Alkohol- 

oder Drogenproblem hat oder hatte
	-	 Wer dauerhafte körperliche Schäden oder 

Behinderungen hat oder hatte
	-	 Wer Voll- oder Halbwaise ist oder adoptiert 

wurde
	-	 Wer Gewalt in der Familie erlebt hat
	-	 Wer längere Zeit in Heimen verbracht hat
	-	 Wer straffällig geworden ist

Alter:
	+	Wer jünger ist als 45 Jahre
	-	 Wer älter ist als 45 Jahre
	- 	Wer eine/n Angehörige/n bei sich Zuhause 

pflegt

Sexuelle Orientierung:
	- 	Wer homo-, bi- oder transsexuell ist

	+	Wer in einer heterosexuellen Partnerschaft 
lebt

Übung II: Die kulturelle Brille

Teil I: Einleitung
Verhaltensweisen und Rituale in anderen 
Kulturen werden meist aufgrund eigener Er-

fahrungen beurteilt. Solch stillschweigende 
Annahmen führen jedoch schnell zu einer 
vorschnellen Interpretation des Fremden und 
damit zur Entstehung von Vorurteilen. Die fol-
gende Übung soll den TeilnehmerInnen dabei 
helfen, solche Mechanismen zu durchschau-
en und vorgefasste Meinungen und Stereoty-
pe zu überdenken.

Teil II: Allgemeine Information
Art der Übung: Rollenspiel
Ziele: eigene Vorurteile erkennen, vorgefasste 
Meinungen überdenken
Zielgruppe: Jugendliche, Erwachsene
Gruppengröße: bis max. 20
Zeit: 90 Minuten
Materialien: Schale mit Erdnüssen
Vorbereitung: Handout mit Beschreibung der 
Kultur auf der Insel Albatros
Fertigkeiten: Offenheit für andere Kulturen

Teil III: Spezifische Information 
Beschreibung der Übung/Anleitung: Die Teil-
nehmerInnen sind zu Besuch auf die Insel 
Albatros geladen. Da sie die Sprache der In-
selbewohnerInnen nicht verstehen, sind sie 
darauf angewiesen, ihre Rückschlüsse auf de-
ren Kultur lediglich aus den Handlungsweisen 
und Ritualen zu ziehen.
Eine Teilnehmerin und ein Teilnehmer erklären 
sich bereit, zwei InselbewohnerInnen darzu-
stellen. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit, 
in der sie sich getrennt vom Rest der Gruppe 
mit der Kultur auf Albatros vertraut gemacht 
haben, kommen sie wieder in den Raum hin-
ein und spielen drei kleine Szenen vor: 
Begrüßung: Die beiden InselbewohnerInnen 
gehen langsam durch den Sesselkreis von 
einer/m zur/m anderen/m und achten da-
rauf, dass niemand die Beine übereinander 
geschlagen hat, sondern dass alle mit beiden 
Füßen auf dem Boden stehen. Dabei geht die 
Frau stets hinter dem Mann, wobei der Insel-
bewohner allerdings lediglich andere Männer 
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berührt, die Inselbewohnerin hingegen Män-
ner und Frauen.
Essen: Die InselbewohnerInnen lassen sich 
zum Essen nieder, der Mann auf einem Stuhl, 
die Frau kniet sich neben ihn auf den Boden. 
Sie reicht ihm eine Schale mit Erdnüssen und 
isst selbst erst, nachdem er gegessen hat.
Energieaufnahme: Der Mann legt der Frau die 
Hand in den Nacken, während sie sich nach 
vorne beugt und dreimal mit der Stirn den Bo-
den berührt.
Anschließend nehmen auch die beiden Insel-
bewohnerInnen wieder im Sesselkreis Platz.
Feedback:
Welche Empfindungen und Annahmen über 
die Kultur und das Geschlechterverhältnis auf 
Albatros sind den TeilnehmerInnen während 
der drei kurzen Szenen gekommen?
Anschließend wird der Text „Die Kultur auf 
Albatros“ vorgelesen und danach noch einmal 
darüber gesprochen, welche Verhaltensweisen 
der InselbewohnerInnen die BeobachterInnen 
zu ihren (falschen) Annahmen verleitet hat-
ten und weshalb.
Follow-up:
Anschließend an die Übung und das Feedback 
können die TeilnehmerInnen überlegen, wel-
che ähnlichen Situationen sie in ihrem Alltag 
bereits erlebt haben und wann sie aufgrund 
ihrer eigenen kulturellen Brille andere Kul-
turen oder Verhaltensweisen falsch beurteilt 
haben.
Verwandte Rechte und Themen:
Religionsfreiheit, Minderheitenrechte

Handout: Die Kultur auf Albatros
Die Menschen auf Albatros sind ein äu-
ßerst friedliches und freundliches Volk. 
Besonders verehrt wird bei ihnen die 
Erdgöttin, zu der sie Kontakt halten, in-
dem sie möglichst immer beide Füße 
auf den Boden stellen oder sogar auf der 
Erde sitzen. Daher sind auch Erdnüsse 
eine heilige Speise auf Albatros.
Frauen genießen ein hohes Ansehen auf 
der Insel, weil sie ebenso wie die Erd-
göttin Leben hervorbringen. Sie haben 
daher besondere Privilegien: Sie dürfen 
direkt auf der Erde sitzen, wogegen die 
Männer auf Stühlen Platz nehmen müs-
sen. Um die Frauen zu schützen, müssen 
die Männer stets vor ihnen hergehen und 
aus demselben Grund auch jegliches Es-
sen vorkosten. Männer dürfen lediglich 
über Frauen Kontakt mit der Erdgöttin 
aufnehmen, indem sie einer Frau, die ein 
Ritual vollzieht, die Hand in den Nacken 
legen. Damit fließt ein Teil der aufgenom-
menen Energie auf sie über. Abgesehen 
davon dürfen Männer keine Frauen ohne 
deren vorherige Erlaubnis berühren.

Übung adaptiert aus: Susanne Ulrich. 2001. 
Achtung (+) Toleranz, Wege demokratischer 
Konfliktregelung. Praxishandbuch für die po-
litische Bildung. München: Bertelsmann.
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anti Defamation League: 
http://www.adl.org

Anti Racism Network: 
http://www.antiracismnet.org

Anti-Rassismus-Informationszentrum: 
http://www.aric.de 

Commission for Racial Equality: 
http://www.cre.gov.uk

Convention on the Elimination of All Forms of Raci-
al Discrimination: 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm

Committee on the Elimination of Racial Discrimina-
tion: 
http://193.194.138.190/html/menu2/6/cerd.htm 

ECRI – European Commission against Racism and 
Intolerance: 
http://www.coe.int/t/E/human_rights/ecri

ENAR – European Network against Racism: 
http://www.enar-eu.org/de

European Monitoring Centre on Racism and Xeno-
phobia: seit 1.1.2007: Fundamental Rights Agency 
Vienna: 
http://eumc.europa.eu/fra

European Network of Independent Legal Experts in 
the Non-Discrimination Field:
http://www.migpolgroup.com/topics/2077.html

European Roma Rights Centre: 
http://www.errc.org

Football Against Racism in Europe: 
http://www.vidc.org/fairplay/news/fairplay.htm
Für eine Welt ohne Rassismus: 
http://www.no-racism.net

International Movement Against All Forms of Discri-
mination and Racism:
http://www.imadr.org

Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg, Sekretari-
at der Städtekoalition gegen Rassismus: 
http://www.menschenrechte.nuernberg.de

Netzwerk gegen Rassismus:
http://www.rassismus.at

South African Human Rights Commission: 
http://www.sahrc.org.za

The Asia Foundation: 
http://www.asiafoundation.org

Third World Network:
http://www.twnside.org.sg

United Nations High Commissioner for Human 
Rights: 
http://www.unhchr.ch

UNESCO-Städtekoalition gegen Rassismus:
www.unesco.org/shs/citiesagainstracism

United Nations World Conference against Racism, 
Racial Discrimination, Xenophobia and Related In-
tolerance: 
http://www.unhchr.ch/html/racism

Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA). 
Einzelfall-Berichte über rassistische Übergriffe und 
Strukturen in Österreich (Jahresberichte):
http://www.zara.or.at/materialien/rassismus-report




